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Bitcoin & Co.: Privatanleger sollten die strengen Nachweisregeln kennen

Kryptowährungen sind unter Privatanlegern in aller Munde, seitdem die Kurse von Bitcoin, Ethere-
um & Co. regelmäßig neue Rekorde brechen. Doch die digitalen Vermögenswerte sind nicht nur 
hochspekulativ, sie bergen auch viele Risiken. Um die ordnungsgemäße Versteuerung der Kursge-
winne sicherzustellen, hat die Finanzverwaltung die Anforderungen an die Nachweisführung kürz-
lich verschärft. So müssen sämtliche Transaktionen detailliert dokumentiert werden - selbst in Fällen, 
in denen am Ende keine Steuern anfallen.
Grundsätzlich gilt: Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowerten bleiben steuerfrei, wenn zwischen 
Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr liegt, es gilt die einjährige Spekulationsfrist für private Veräuße-
rungsgeschäfte. Die Frist beginnt am Tag des Kaufs von Kryptowerten und auch nach einem Tausch 
in eine andere Währung, z.B. Bitcoin gegen Ethereum. Wer die digitalen Werte nicht länger als ein 
Jahr hält und schon nach wenigen Monaten wieder verkauft oder tauscht, muss den Gewinn mit 
seinem persönlichen Steuersatz versteuern.
Das gilt aber nur dann, wenn der Gewinn aus sämtlichen privaten Veräußerungsgeschäften mindes-
tens 1.000 EUR im Jahr beträgt. Sobald die Freigrenze von 1.000 EUR überschritten wird, muss der 
gesamte Gewinn (vom ersten Euro an) versteuert werden.
Hinweis: Verluste aus Kryptogeschäften können spiegelbildlich mit anderen steuerpflichtigen Spe-
kulationsgewinnen verrechnet werden, wenn sie innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist reali-
siert werden. Verluste außerhalb der Frist bringen dagegen keinen Steuervorteil.
Anleger müssen dem Finanzamt alle Krypto-Transaktionen inklusive Wallet-Adresse und Namen der 
Handelsplattform plausibel belegen können, etwa mit Screenshots aus dem Wallet. Auch kann ein 
plausibel erscheinender Steuerreport der Veranlagung zugrunde gelegt werden. Insbesondere 
sollten Anleger die Reporteinstellungen dokumentieren. Selbst wenn der Gewinn am Ende steuer-
frei bleibt, müssen Anleger auf Nachfrage des Finanzamts nachweisen, dass die Spekulationsfrist 
bzw. die Freigrenze eingehalten wurden.
Die vollständige Dokumentation ist also essenziell für eine korrekte Steuererklärung. Besonders 
streng sind die Regeln beim Kryptohandel über ausländische Plattformen, denn hier gilt eine erwei-
terte Mitwirkungspflicht: Investoren müssen alle relevanten Daten und nötigen Belege selbst 
beschaffen. Gehen Unterlagen verloren (z.B. durch Insolvenz der Plattform), kann das Finanzamt die 
Werte zum Nachteil des Anlegers schätzen.
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